
SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, (EU) 2015/830 
 
 
 
 
 

 

 

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht Härter 

Version 2.0  Überarbeitet am 19.08.2016 Druckdatum 24.08.2016  

 
 

 1 / 14  
 

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht Härter 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Härter 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax : +49615471222 
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

 
Notrufnummer 1 : +49615471202  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 
 

 H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B 
 

 H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden. 
 

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 
 

 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka-
tegorie 1 
 

 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
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Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 

und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursa-

chen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räu-
men verwenden. 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Au-
genschutz/ Gesichtsschutz tragen. 

Reaktion:  
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT 

(oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/duschen. 

P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. 

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Wei-
ter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. 

 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Phenol, methylstyrolisiert 
 
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin 
 
m-Phenylenbis(methylamin) 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
Nur für gewerbliche Anwender., Nur im Streich- oder Rollauftrag verarbeiten. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
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Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Gemisch auf Basis Aminverbindungen 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Tetradecylamin Nicht zugewiesen 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1A; H314 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 1 - < 2,5 

Dodecan-1-ol 112-53-8 
203-982-0 

Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 2,5 - < 5 

m-Phenylenbis(methylamin) 1477-55-0 
216-032-5 
01-2119480150-50-
XXXX 
 

 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
Eye Dam. 1; H318 

>= 3 - < 5 

3-Aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamin 

2855-13-2 
220-666-8 
01-2119514687-32-
XXXX 
 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 5 - < 10 

Phenol, methylstyrolisiert 68512-30-1 
270-966-8 
01-2119555274-38-
XXXX 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 5 - < 10 

Kohlenwasserstoffe, C9/10 unge-
sättigt, Polymere mit Phenol 

71302-91-5 
 

Acute Tox. 4; H302 >= 5 - < 10 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

1-Methoxypropan-2-ol 107-98-2 
203-539-1 
01-2119457435-35-
XXXX 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 

>= 5 - < 10 

 
Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
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 Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen oder aner-
kannten Hautreiniger benutzen. 
KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Kontaktlinsen entfernen. 
Augen sofort während mindestens 15 Minuten ausspülen. 
Ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. 
Kleine Mengen Wasser trinken lassen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Was-
sersprühnebel kühlen. 
Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Alle Zündquellen entfernen. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln. 
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 
Arbeitsräumen sorgen. 
Ein Überschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte 
(AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8). 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch 
ist. 
Von Hitze und Flammen fernhalten. 
Von Feuer fernhalten (Nicht rauchen). 
Von Flammen und Funken fernhalten. 
Abzug am Objekt erforderlich. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlos-
senen Räumen. Berührung mit der Haut und den Augen ver-
meiden. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wie-
derbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innensei-
te. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Vor den Pausen 
und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor dem Essen, Trinken 
oder Rauchen die Hände waschen. Von Nahrungsmitteln und 
Getränken fernhalten.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Säuren auf-
bewahren. An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von 
Oxidationsmitteln aufbewahren. Nicht zusammen mit brand-
fördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern. Bei Tem-
peraturen zwischen 5 und 25 °C, an einem gut belüfteten Ort 
und entfernt von Hitze, Zündquellen und direktem Sonnenlicht 
aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und 
aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinwei-
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se auf dem Etikett beachten. An einem gut belüfteten Ort auf-
bewahren.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Nicht zusammen mit Säuren lagern. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  3, Entzündbare Flüssigkeiten  
 

Sonstige Angaben 
 

:  Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Die Technischen Informationen des Herstellers sind zu beach-
ten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

1-Methoxypropan-
2-ol 

107-98-2 TWA 100 ppm 
375 mg/m3 

2000/39/EC 

Weitere Informati-
on 

Zeigt die Möglichkeit an, daß größere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-
genommen werden, Indikativ 

  STEL 150 ppm 
568 mg/m3 

2000/39/EC 

Weitere Informati-
on 

Zeigt die Möglichkeit an, daß größere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-
genommen werden, Indikativ 

  AGW 100 ppm 
370 mg/m3 

DE TRGS 
900 

  Spitzenbegren-
zung: Über-
schreitungsfaktor 
(Kategorie) 

2;(I)  

Weitere Informati-
on 

Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission), Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.), 
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 
werden 

Dodecan-1-ol 112-53-8 AGW 20 ppm 
155 mg/m3 

DE TRGS 
900 

  Spitzenbegren-
zung: Über-
schreitungsfaktor 
(Kategorie) 

1;(I)  

Weitere Informati-
on 

Ausschuss für Gefahrstoffe 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 

Stoffname CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Probennahmezeit-
punkt 

Grundlage 

 107-98-2, 1-Methoxypropan-2- Expositionsende, TRGS 903 
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107-98-2 ol: 15 mg/l 
(Urin) 

bzw. Schichtende 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entlüftung) 
handhaben. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Dicht schließende Schutzbrille 
Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und Schutz-
anzug tragen. 
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von 
Augen- und Gesichtsschutz 
 

 
Handschutz
    Material : Nitrilkautschuk 
    Durchbruchzeit : 240 min 
    Handschuhdicke : 0,4 mm 
 
    Anmerkungen 
 

: Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  
 

Haut- und Körperschutz :  undurchlässige Schutzkleidung 
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

Atemschutz :  Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden. 
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von 
Atemschutzgeräten 
 

Schutzmaßnahmen :  Hautschutzplan beachten. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: flüssig 
 

Farbe 
 

:  hellgelb 
 

Geruch 
 

:  nach Lösemittel 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 

: alkalisch  
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: nicht bestimmt  
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: > 120 °C 
 

Flammpunkt 
 

: ca. 58 °C 
Methode: ISO 1523 
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Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: nicht bestimmt 
 

Obere Explosionsgrenze 
 

: Obere Entzündbarkeitsgrenze 
13,0 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze 
 

: Untere Entzündbarkeitsgrenze 
2,3 %(V) 
 

Dampfdruck 
 

: 13 hPa (20 °C) 
 
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 1,3400 g/cm3 
 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: unlöslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: nicht bestimmt  
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: > 270 °C 
 
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: ca. 4.000 mPa.s (20 °C) 

 
 

Auslaufzeit 
 

:  nicht bestimmt  
 

Explosive Eigenschaften 
 

: Nicht anwendbar  

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Daten verfügbar  

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
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Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit starken Säuren und Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Methode: Rechenmethode 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
 

Akute Toxizität (andere Ver-
abreichungswege) 
 

:    
Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
 

Inhaltsstoffe: 

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 1.030 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): 1.840 mg/kg 
 

m-Phenylenbis(methylamin): 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 930 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 1,34 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): 3.100 mg/kg 
 

Dodecan-1-ol: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg  
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Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

1-Methoxypropan-2-ol: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 3.739 mg/kg  
Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizität (Oral) 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.3. 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen: Stark ätzend und gewebezerstörend. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen: Kann irreversible Augenschäden verursachen. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen: Verursacht Sensibilisierung. 
 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation :  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, (EU) 2015/830 

 

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht Härter 

Version 2.0  Überarbeitet am 19.08.2016 Druckdatum 24.08.2016  

 
 
 

11 / 14 
 

 

  

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher entweder als persis-
tent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
Flüssige und ausgehärtete Materialien als Farbabfälle, die 
organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten, entsorgen. 
Nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADR : UN 2924 

RID : UN 2924 

IMDG : UN 2924 

IATA : Transport nicht zulässig 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. 
  (Tetradecylamin, 1-Methoxy-2-propanol) 

RID : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. 
  (Tetradecylamin, 1-Methoxy-2-propanol) 

IMDG : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
  (, 1-methoxy-2-propanol) 

IATA : Transport nicht zulässig 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR : 3 (8) 

RID : 3 (8) 

IMDG : 3 (8) 

IATA : 3 (8) 
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14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Verpackungsgruppe : III 

Klassifizierungscode : FC 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 38 

Gefahrzettel : 3 (8) 

RID  
Verpackungsgruppe : III 

Klassifizierungscode : FC 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 38 

Gefahrzettel : 3 (8) 

IMDG  
Verpackungsgruppe : III 

Gefahrzettel : 3 (8) 
EmS Kode : F-E, S-C 

IATA  
(Fracht) : Transport nicht zulässig 

IATA  
(Passagier) : Transport nicht zulässig 
Verpackungsgruppe : III 

14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Umweltgefährdend : nein 

RID  
Umweltgefährdend : nein 

IMDG  
Meeresschadstoff : nein 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : siehe Abschnitte 6-8 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und ge-
mäß IBC-Code 

Anmerkungen :  nicht zutreffend 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
   Menge 1 Menge 2 
P5c 
 

 ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEITEN 
 

5.000 t 
 

50.000 t 
 

 
Wassergefährdungsklasse 
 

:  2 wassergefährdend 
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4. 
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Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: RE1 Epoxidharz-Produkte, lösemittelfrei, sensibilisierend (Nä-
here Informationen: www.wingis-online.de) 

 
Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
< 7 % 
< 90 g/l 
 

Sonstige Vorschriften:
Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verschärfenden 
nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 
Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder 
verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforder-
lich. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Au-

genschäden. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Acute : Akute aquatische Toxizität 
Aquatic Chronic : Chronische aquatische Toxizität 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; ASTM - Amerika-
nische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, 
Verordnung (EG) Nr 1272/2008; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der 
Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; 
ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; IARC - Internationale Krebsforschungs-
agentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung ge-
fährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IMDG - Code – 
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISO - Internationale Or-
ganisation für Normung; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation 
(mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig 
genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar 
ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische 
Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; REACH - Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - 
Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Si-
cherheitsdatenblatt; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar; DSL - 
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Liste heimischer Substanzen (Kanada); KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Verei-
nigte Staaten); AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); PICCS - 
Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; TCSI - 
Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; GLP - Gute Laborpraxis 

Weitere Information 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
 
 

REACH und GHS/CLP Information 
 
Die Änderungen der gesetzlichen Vorgaben durch REACH (EG Nr. 1907/2006) und GHS bzw. 
CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008) werden wir entsprechend unseren gesetzlichen Verpflich-
tungen umsetzen. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig, gemäß den uns zur 
Verfügung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten, anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie über diese Anpassungen informieren. 
 
Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender 
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten 
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entspre-
chend anpassen. Dies kann je nach Registrierfristen der enthaltenen Stoffe im Übergangszeit-
raum zwischen 01.12.2010 und 01.06.2018 erfolgen. 
 
Für die Anpassung der Sicherheitsdatenblätter an GHS bzw. CLP-Verordnung gilt bei Gemischen 
bzw. Zubereitungen eine Übergangsfrist bis 01.06.2015. Wir werden die Anpassung unserer Si-
cherheitsdatenblätter im Rahmen dieser Übergangsfrist vornehmen sobald uns ausreichende In-
formationen unserer Vorlieferanten vorliegen. 
 
DE / DE 
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